
weiter örtliche und zeitliche
Befahrensregelungen siehe
gültige Allgemeinverfügung

Für Ziele, die auf dem gelb gekennzeichneten Netz nicht erreicht 
werden können, sind bei der Straßenverkehrsbehörde
des Landkreis Aurich Einzelfahrwegbestimmungen zu beantragen.

darf befahren werden
                     gesperrtLandkreis Aurich 

                     


	Seite 1

